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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-160/2022 

Fachbereich 
Haupt- und Personal-
amt 

Sachbearbeiter Aljoscha Leppla 

 

Datum 17.11.2022 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat 30.11.2022 vorberatend 
Haupt - und Finanzauschuss 08.12.2022 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung 15.12.2022 beschließend 

 
Betreff: 
Vorschlag für die Besetzung des Ortsgerichts II 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim schlägt dem Amtsgericht Rü-
desheim am Rhein Herrn Frank Fuchs für eine Amtszeit von 10 Jahren als Ortsgerichtsschöffe am 
Ortsgericht Geisenheim II vor. 
 

 
Sachverhalt / Begründung: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 7. Juli 2022 mit 17 Stimmen für den 
Vorschlag von Herrn Frank Fuchs als neuer Ortsgerichtsschöffe am Ortsgericht II gestimmt. Eine 
weitere Bewerberin erhielt 4 Stimmen. 
 
In der damaligen Beschlussvorlage wurde bereits auf das erforderliche Quorum von mindestens 19 
Stimmen gem. § 7 Abs. 2 S.1 Hessisches Ortsgerichtsgesetz hingewiesen. Da nur 25 Stadtverord-
nete bei der Sitzung anwesend waren, waren diese 19 Stimmen schwer zu erreichen. 
 
Das Amtsgericht Rüdesheim am Rhein hat mit Schreiben vom 25. Oktober 2022 darum gebeten, 
eine erneute Abstimmung vorzunehmen, bei der das Quorum erreicht wird. 
 
Da die Ortsbeiräte die Beschlussvorlage in der vorigen Beratung die Beschlussvorlage zur Kenntnis 
genommen haben und das Votum der Stadtverordnetenversammlung sehr deutlich zugunsten von 
Herrn Fuchs ausfiel, wird in der neuerlichen Beratung auf die Ortsbeiräte verzichtet, um das Verfah-
ren nicht unnötig zu verlängern. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. VL-160_2022 Anlage 1 Bewerbung Fuchs 
2. VL-160_2022 Anlage 2 Schreiben Amtsgericht Fuchs 
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Der Bürgermeister 
 




